
Das humanitäre Völkerrecht ist ein Recht, das speziell für die Situation des bewaffneten Konflikts geschaffen worden 
ist. Niedergeschrieben ist es insbesondere in den vier Genfer Abkommen von 1949 und den Zusatzprotokollen von 
1977 und 2005. Das humanitäre Völkerrecht zielt auf den Schutz von Personen ab, die nicht oder nicht mehr an den 
Feindseligkeiten teilnehmen (z.B. Zivilpersonen sowie verwundete, kranke oder gefangene Soldaten) und legt den 
Parteien Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Mittel der Kriegsführung auf. drk.de/hvr
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Auch im Krieg gibt es Regeln!
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